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Bauleitplanung der Stadt Vellmar, STT Niedervellmar 
Bebauungsplan Nr. 76 "Alte Ziegelei" 
- Stellungnahme als Träger öffentl. Belange nach § 4 (1) BauGB - 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel werden folgende Anregungen und/oder 
Hinweise vorgebracht: 
 
Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt – Bauaufsicht 
Die Überplanung der Gewerbebrache wird begrüßt, auch wenn die sachgerechte Ent-
wicklung gerade eines Wohngebietes an diesem durch Verkehrslärm und Feinstaub 
belasteten Standort ein planerische Herausforderung darstellt. 
 
Hinsichtlich der diesbezüglichen bauaufsichtlichen Aspekte wird darauf hingewiesen, 
dass eine baubehördliche Prüfung der planungsrechtlichen Vorgaben nach der Fest-
setzung 1.7 „Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Lärmschutz“ in Verbindung 
mit der Textfestsetzung 4.9 nur dann möglich ist, wenn überhaupt Bauanträge gestellt 
werden. 
 
Bei Bauanzeigen nach § 56 HBO (Genehmigungsfreistellung) wird die Stadt Vellmar 
entscheiden, ob sie wegen der Überprüfung des baulichen Lärmschutzes speziell in 
den Allgemeinen Wohngebieten (WA) 1, 2 und 3 nahe der B7/B83 Bauanträge fordert. 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Beschränkung auf den baulichen Lärmschutz 
am und im Wohngebäude die festgestellte lufthygienische Lageungunst im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes nicht verbessert wird. Dies trifft sinngemäß auch auf die 
Verkehrslärmbelastung für die Freiraumnutzung zu. 
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Es wird angeregt zu prüfen, ob weitergehende Schutzeinrichtungen wie eine Lärm-
schutzwand oder auch eine tatsächlich riegelartige Bebauung entlang der B7/B83 in 
Frage kommen, um die Emissionsbelastungen im dahinter liegendem Baugebiet wirk-
samer zu mildern. 
 
Hinsichtlich der Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen (Pkt. 3) wird angeregt, glän-
zende/reflektierende Dachmaterialien (wie glasierte Ziegel, glänzende Bleche) auszu-
schließen, um Blendstörungen zu vermeiden. 
 
Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt – Naturschutzbehörde 
Der noch abschließend zu erstellende  Artenschutzbeitrag  ist der Naturschutzbehör-
de des Landkreises Kassel schnellstmöglich einzureichen. 
Die bislang vorliegenden Kartierergebnisse und die schon jetzt daraus resultierenden 
Maßnahmen (CEF-Maß-nahmen) sind verbindlich zu beachten.  
 
Die Beseitigung des vorhandenen Teiches auf dem Gelände der „Alten Ziegelei“, der 
nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) als gesetzlich geschütztes Biotop zu 
bewerten ist, ist erst nach Umsiedlung der dort vorkommenden Amphibien (Teichmolch 
und Bergmolch) vorzunehmen. Für diese Beseitigung ist eine Ausnahme gem. § 30 (4) 
BNatSchG seitens der Stadt Vellmar zeitnah (bis spätestens 15. Oktober 2017) bei der 
Naturschutzbehörde des Landkreises Kassel zu beantragen. Die Umsiedlung der Am-
phibien im nächsten Frühjahr (voraussichtlich in den Monaten April/Mai 2018) in das 
neue Gewässer (siehe unten) wird in dieser Ausnahme ebenfalls geregelt werden. Eine 
ökologische Baubegleitung eines erfahrenen Biologen/ Ökologen ist dabei erforderlich. 
 
In der Planung ist die Schaffung eines neuen Gewässers in der Gemarkung Obervell-
mar, Flur 5, Flurstück 94/1, (als Teil B) mit einer Fläche von mind. 400 m² vorgesehen. 
Die Anlage des Teiches ist im Vorfeld mit der Naturschutzbehörde des Landkreises 
Kassel abgestimmt worden und der damit verbundene Zeitplan von Schaffung Ersatz-
biotop, Umsiedlung der Amphibien und Beseitigung des alten Teichs greift nur dann, 
wenn die Ausführung spätestens im Spätherbst 2017 vollendet ist. Sollte dieser Zeit-
plan nicht eingehalten werden, ist eine Umsetzung des Bebauungsplanes im Jahr 2018 
nicht möglich. Neben den artenschutzrechtlichen Aspekten dient diese Maßnahme 
auch der naturschutzrechtlichen Kompensation. 
 
Die Baufeldräumung ist (mit Ausnahme des Gewässers) aus Artenschutzgründen au-
ßerhalb der Brut- u. Setztzeit (also zwischen 1. Oktober u. Ende Februar) vorzunehmen.  
 
Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt – Wasser- u. Bodenschutz 
Schutzgebiete 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt weder im Trinkwasser- noch im Heil-
quellenschutzgebiet. 
 
Abwasserbehandlung 
Die Abwasserbehandlung liegt in der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Kassel. 
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Bodenschutz - Altflächen/Altablagerungen 
In dem Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserschadensfälle ist für den 
Geltungsbereich eine Altablagerung eingetragen (Nr. 633.026.020-001.001). Die Be-
wertung bzw. Sanierung dieser „nicht bewerteten Altablagerungen“ liegt in der Zustän-
digkeit des Dez. 31.1 - Altlasten und Bodenschutz -  beim Regierungspräsidium Kassel.  
 
Aus Sicht des FB 53 – Gesundheitsamt Region Kassel 
Das Plangebiet ist durch hohe Lärmbelastungen geprägt. Daher sind im Vorentwurf 
zum Bebauungsplan passive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen (Festsetzungen für 
baulichen Schallschutz durch Außenbauteile). 
 
Aus Sicht des Gesundheitsamtes wird jedoch durch Maßnahmen dieser Art nur in be-
schränktem Maß eine gesunde Wohnqualität geschaffen, da diese Art von passivem 
Schallschutz an Gebäuden den angestrebten Schutz nur in Räumen und bei geschlos-
senen Fenstern erreicht. Der Aufenthalt im Freien wird dabei nicht berücksichtigt. 
Es sollten daher auch außenwirksame Lärmschutzmaßnahmen geprüft und vorgese-
hen werden (z. B. Lärmschutzwände). 
 
Nach dem Luftreinhalte- und Aktionsplan Ballungsraum Kassel wird die höchste Emis-
sionsbelastung in der Stadt Vellmar durch den Straßenverkehr verursacht. (82 %). 
 
Um Emissionen des Straßenverkehrs durch die B 7/B 83 zu vermindern, sollte auf das 
Feinstaubfilterpotenzial von Pflanzen durch Festsetzungen in der Bauleitplanung zu-
rückgegriffen werden. Immergrüne Arten eignen sich dabei besonders gut, da auch im 
Winter eine Filterfunktion gesichert ist. Auch Dachbegrünungen eignen sich zur Minde-
rung der Luftschadstoffe. 
 
Aus Sicht des FB 38 – Brand- u. Katastrophenschutz 
1. Es ist eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung 

(Grundschutz) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 405 zu planen. 
 

2. Sofern die Gefahr der Brandausbreitung bei dem Wohngebiet WA 1 als klein/mittel 
eingestuft werden kann, ist ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h (1.600 l/min) und bei 
großer Gefahr ein Bedarf von 192 m³/h (3.200 l/min) über einen Löschzeitraum von 
zwei Stunden vorzusehen. 
Sofern die Gefahr der Brandausbreitung bei den Wohngebieten WA 2 und 3 als klein 
eingestuft werden kann, ist ein Löschwasserbedarf von 48 m³/h (800 l/min) und bei 
mittlerer/großer Gefahr ein Bedarf von 96 m³/h (1.600 l/min) über einen Löschzeit-
raum von zwei Stunden vorzusehen. 

 
3. Der Löschwasserbedarf muss im Umkreis von 300 m zum Objekt zur Verfügung ste-

hen (Löschbereich). In unmittelbarer Nähe (unter 150 m) sollten für die Erstmaß-
nahmen der Feuerwehr, z. B. für das Retten von Menschenleben, mind. 48 m³/h 
(800 l/min) vorhanden sein. 
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Aus Sicht des Eigenbetriebs Abfallentsorgung 
Es wird darauf hingewiesen, dass die beiden geplanten Wohnwege sowie die Stich-
straße in der östlichen Ecke nicht mit Müllfahrzeugen befahren werden können. 
Dies hat zur Folge, dass von den Anwohnern die Abfallbehälter (bzgl. Restmüll, Bioab-
fall und Papier) sowie die gelben Säcke am jeweiligen Abholtag an der nächsten für 
Abfallfahrzeuge befahrbaren Straße (hier: Planstraße) bereitzustellen sind. Nach der 
Leerung der o. g. Abfallbehälter sind diese von den Anwohnern wieder an den ur-
sprünglichen Stellplatz zurückzubringen. 
Eine Abholung von Sperrmüll ist auch nur an der nächsten für Abfallfahrzeuge befahr-
baren Straße möglich. 
 
Weiterhin sind die sicherheitstechnische Anforderungen, wie in der anliegenden Infor-
mation „Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrwege, Wendeanlagen und Müll-
behälterstandplätze für die Sammlung von Abfällen“ ausgeführt, zwingend zu beachten 
und im Bebauungsplan umzusetzen. 
 
 
Weitere Anregungen und/oder Hinweise zu o. g. Vorhaben werden nicht vorgetragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Kleibl 
 
Anlage 

Verteiler z. K.: 
1. Stadt Vellmar 
2. Z R K 
3. 63 – Naturschutzbehörde   W O H 
4. 63 – Wasser- und Bodenschutz   Waldau 
5. 38 – Brandschutz   K S 
6. 53 – Gesundheitsamt 
7. Eigenbetrieb Abfallentsorgung   K S 
8. Stellungnahmenübersicht 
9. z.d.A. 
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